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	Was?

	1. Nachgeschaltete Anwender (NA) haben folgende Rechte:
· Anforderung von Sicherheitsdatenblättern (SDB, Art. 31 (3)),
· Mitteilungen an die Lieferanten (Art. 37 (1, 2)) und
· Mitteilungen an die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) (Art. 28 (5)).

	Wer?

	2. NA ist (Art. 3 Nr. 13) jede natürliche oder juristische Person mit Sitz in der Europäischen Union (EU), die im Rahmen ihrer industriellen oder gewerblichen Tätigkeit einen Stoff als solchen oder in einem Gemisch (ausgenommen sind radioaktive Stoffe und Abfall) verwendet, mit Ausnahme des Herstellers oder Impor​teurs. Händler oder (private) Verbraucher sind keine NA. Ein Reimporteur gilt als NA. Auch Formulierer von Gemischen sind NA, s. BDI-Hilfestellung 3.1.3. Endanwender sind NA, die eine Chemikalie (Stoff oder Gemisch) verwenden und diese nicht an Dritte abgeben.
3. "Juristische Personen" sind z. B. Unternehmen, wobei Unternehmenstöchter in einem EG-Mitgliedstaat jeweils eigene juristische Personen darstellen. Eine Ausnahme stellt die Europa-AG (Societas Europaea "SE") dar.
4. Falls ein Hersteller außerhalb der EU das Modell des Alleinvertreters gem. Art. 8 (3) wählt, sind die entspre​chenden Importeure nachgeschaltete Anwender.

	Wie?

	· NA können die Lieferung eines SDB verlangen für nicht als gefährlich eingestufte Gemische (Art. 31 (3),
· die ≥ 1 Gew.-% (feste, flüssige Gemische) oder ≥ 0,2 Vol.-% (gasförmige Gemische) eines gesundheits​gefährdenden oder umweltgefährlichen Stoffes enthalten,
· die ≥ 1 Gew.-% (feste, flüssige Gemische) oder ≥ 0,2 Vol.-% (gasförmige Gemische) eines Stoffes enthal​ten, für den es einen gemeinschaftlichen Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gibt, oder
· die ≥ 0,1 Gew.-% eines PBT-, vPvB- oder Kandidatenlisten-Stoffes enthalten.
5. NA können ihren Lieferanten Informationen übermitteln, die eine Registrierung unterstützen, z. B. durch kurze, allgemeine Angaben zur Verwendung der Chemikalie und der Exposition. NA können ihre Lieferan​ten ersuchen, diese Verwendung zur identifizierten Verwendung zu machen (Art. 37 (1, 2)).
6. Für einen Stoff, der nicht in der von der ECHA zum 1.1.2009 publizierten Liste der vorregistrierten Stoffe aufgeführt ist, kann der NA der ECHA sein Interesse an diesem Stoff und seinen derzeitigen Lieferanten mitteilen (Art. 28 (5)).

	Wann?

	7. Die Rechte nach Art. 31 (3) gelten seit dem 1.6.2007, diejenigen nach Art. 28 (5) und 37 (1, 2) seit dem 1.6.2008.

	Hinweise, Empfehlungen, weiterführende Links

	8. Hinweise, Empfehlungen:
a) Die Anforderung von SDB nach Art. 31 (3) erfolgt am einfachsten im Rahmen von Lieferverträgen. Gemeinschaftliche Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind nur diejenigen, die in der TRGS 900 in der Spalte "Bemerkungen" mit "EU" gekennzeichnet sind. Das SDB ist deshalb keine hinrei​chende Informationsquelle über einzuhaltende Arbeitsplatzgrenzwerte. Stoffe der Kandidatenliste sind diejenigen, die von der ECHA gemäß Art. 59 (10) bekanntgegeben werden, s. BDI-Hilfestellung 2.5.1.
b) Es können Ersuchen an Lieferanten gestellt werden, eine Verwendung des NA als identifizierte Verwen​dung (Verwendung eines Stoffes als solchem oder in einem Gemisch) zu berücksichtigen. Dies ist insbe​sondere bei gefährlichen Stoffen sinnvoll, wenn der Lieferant keinen Kontakt mit dem Endanwender aufnimmt und die Verwendung im aktuellen Sicherheitsdatenblatt nicht abgedeckt ist. Stattdessen kön​nen auch branchenspezifische Muster verwendet werden.
c) Dieses Recht ist bei Gemischen wenig hilfreich, da in der Regel nicht alle enthaltenen Stoffe bekannt sind.
9. Weiterführende Links:
a) ECHA: Rechtlich nicht verbindliche "Leitlinien zu den Anforderungen an nachgeschaltete Anwender" und deutsche Übersetzung der Wirtschaftskammer Österreich.
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Basis dieser Hilfestellung ist die am 29.5.2007 im Amtsblatt der Europäischen Union L 136 veröffentlichte Fassung der Ver​ordnung (EG) Nr. 1907/2006. Der BDI haftet nicht für die Richtigkeit der hier gegebenen Informationen. Diese Hilfestellung wird bei Bedarf aktualisiert, um die in der Praxis gewonnenen Erfahrungen umgehend nutzbar zu machen.
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